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Präs.: 16. Dez. 1971 

der Abgeordneten Dr. 
und Genossen 
~n den Bundeskanzler 

. XIII. Ge5ei:~,;ebungsperiode 

betreffend die Durchführung des sogenannten Begutachtungsver-
fahrens bei den von der Bundesregierung geplanten Gesetzes- . 
initiativen 

Die Verbi:ndungsstelle der Bundesländer hat mit Schreiben vom 

28. Oktober 1970, GZ.: VST.-607/61-1970, alle Bundesministerien 

ersucht, den Ländern zur Begutachtun9 von Gesetzesentvlürfen der 

Bundeszentralstelien zumindest eine 6-wöchige Frist zur Abgabe 

von Stellungnahmen einzurälli~eno Dieser Schritt erfolgte, da die zu 

Gesetzesentwürfen der Bundeszen·tralstellen gestellten Termine in 

der vorhergehenden Zeit äußerst knapp bemessen waren. Es wurde ins­

besondere darauf hingewiesen, daß kürzere Fristen für wichtige und 

umfangreiche filaterien nur Stellungnahmen ohne eingehende Beratung 

mit sich bringen können und dadurch an Wert verlieren. 

Am 29. Oktober 1970 hat der Herr Landeshauptmann von Niederös·terreich, 

Ökonomierat Andreas Maurer, an den Herrn Bundeskanzler Dr. Bruno 

Kreisky namens der Niederösterreichischen Landesregierung wegen 

Einräumung längerer Fristen einen Brief geschrieben und einen 

Katalog von 13 wichtigen Gesetzesent'würfen angeschlossen, für die 

ab Hai 1970 eine viel zu kurze .Begutachtungsfrist eingeräumt ,.,orden 

war. 

Daraufhin erfolgte ein Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

13. November 1970, Zl.: 44.863-2a/70, an alle Bundeszentralstelien 

mit dem Ersuchen, bei der Durchführung von Verfahren zur Begutachtung 

von Gesetzes- und VerordnungsentHürfen Vorsorge dafür zu treffen, 

daß die Begutachtungsfristen die Möglichkeit einer gründlichen 

Prüfung ge\·lährleisten. Nur in besonderen sachlich begründeten Aus­

nahmefällen sollte eine Hindestfris·t von 6 ~Alochen unterschritten 

werden. 
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Da sich die Praxis der Bundeszentral~tellen trotzdem nicht 

,': , 

\ t 

änd~r·tel haben die Bl1ndosländ<:lr die 'J':!rbind1.mg:sstel1e beauftragt:, 

beim Bundesk;:-ln~leramt neuerlich vors·,,;I:J.lig zu werc1en (Schreiben der 

Ve:r-bindungsstelle der Bundesländer vom 6, Juli 1971, GZ~: VST.-

362/71-1971). Es war festzustellen, daß die Mindestbegutachtungs­

frist von 6 Wochen nur mehr in Ausnahril(:::tällen ei:r.:geräum·t "\'virdi in 

Einzelfällen vIar die zwischen dem Datum der die Einladung zur 

Stellungnahme beinh.al tenden 'Note des j e,·Jei,1.igen Bundesministeriums , 
und dem Einlangen derselben beim P-.lut eIer JJandesregierung liegende 

Zei tspanne länger I als die zur Beg-u.tachtung zur Verfügung s·tehende 

Zeit. Ange~:;chlo,sSE.::ll WeU:,' v-./iede:t"t.rm Ein neu;:=;r Eat.alog von 13 Gesetzes­

und Verordnungsent'i-/ürfen, für die (,:lie .2'::lg-u·t-aC:htungsfrist viel zu 

kurz bemessen war. 

Das Bundeskanzleramt.:, hat zuf01ge dieses E:tnschreit:ens noch im 

Juli 1971 ein neuerliches Rundschreiben an alle Bundesministerien 

und an alle Sektionen des Bundeskanzl~ramtes mit dem besonderen 

Bemerken geri(':h~cet 1 daß die l\Jindest:b,,~qutach·tungsf:t'ist von 6 'Wochen 

für den Regelfall gedacht ist und daß 2S selbst den Eindruck gewonnen 

habe, daß die Bundesministerien in letzter Zeit kürzere Fristen als 

6 \j\lochen gesE~tzt hä·t·t:en; Ob"'lOhl d:Le Beach"i::.ung der 6--vlöchige.m Frist 

durchaus möglich gewesen wäre. Es wurde auch darauf hingewiesen, 

daß die Abfertigung im Bereich de~! zuständigen Bundesministeriums 

eine unverh~ltnismäßig lange Zeitspanne in Anspruch ninmt und somit 

die vorgesehene Begutachtungsfrist abkürzt. Es sei sogar schon vor­

gekommen, ("laß ein Gesetzesent1;'mrf am vo:cletzten 'l'ag des zur Begut­

ach·tung festgesetzten Ze:J.·tra1..UT!GS in1 BC.ndeskanzleramt eingelangt ist. 

Es ist offensichtlich, daß es bei derart kurzen Begutachtungsfristen 

unmöglich ist, die Resscrtabteilungen zu haren und eine Beschluß­

fassung termin,rJemäß herbei.zuführen., Es :,nuß diese Vorgangs"t,veise als 

eine Mißachtung des bundesstaatlichen Prinzips angesehen werden, 

insbesondere wenn - wie sich aus dem letzten Beispiel ganz krass 

ergibt - den Bundesländern zur Frage der Errichtung eines neuen 

Bundesministeriums theoretisch nur wenige Tage zur Verfügung stehen. 
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Die gefertigt.en i\bgeordneten ricl"l'~:erl daher an den Herrn Bundes­

kanzler die 

1.) IPJelche l\bsichten verfolgt die Bundesregierung mit der Ver­

y.Jeigerungeiner ausreichenden Begutachtungsfrist? 

2.} l·varum i<'lurde den wiederhol"ten Bitten der Verbindungsstelle 

der Bundesländer,eine ausreichende Begutachtungsfrist ein­

zuräum(~n, nich"t entsprochen'? 
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